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Antrag 

der Abgeordneten Andreas Winhart, Roland Magerl, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin 
Ebner-Steiner, Christoph Maier, Richard Graupner, Ferdinand Mang und Fraktion 
(AfD) 

Stationäre und ambulante psychiatrische Versorgung in Bayern sicherstellen – 
Psychiatrie-Personalverordnung überprüfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass 
die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) noch ein-
mal diskutiert und gegebenenfalls überarbeitet wird, um den aktuellen Anforderungen 
in diesen Bereichen auch wirklich gerecht zu werden. 

Zudem soll im Bundesrat initiiert werden, dass § 3 Bundespflegesatzverordnung (BPflV) 
so angepasst wird, dass die Leistungen in psychiatrischen, psychosozialen sowie kin-
der- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen sichergestellt und ausreichend finanziert 
werden.  

 

 

Begründung: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Ende Oktober die PPP-RL erlassen. Fachge-
sellschaften und Bezirke monieren, dass die Änderungen nur marginal sind, die Auf-
wertung des Berufsbildes nicht stattfand und im Gegenzug eine überbürdende Bürokra-
tie Einzug halten wird, da nur mit minutengenauer Aufzeichnung ein Vergütungsan-
spruch sichergestellt werden kann. Dies alles ist nicht im Sinne von anerkannten und 
hochwertigen Berufsbildern, schlanker Verwaltung und vor allem einer patienten-
zentrierten individuell angepassten Versorgung.  

Die Staatsregierung ist deshalb gefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, 
dass die Richtlinie entweder nicht in Kraft tritt oder zumindest soweit noch einmal dis-
kutiert wird, dass sie der Lebenswirklichkeit in bayerischen Kliniken entspricht.  

Gleichzeitig soll im Bundesrat initiiert werden, dass der § 3 BPflV dahingehend ange-
passt wird, dass die Finanzierung des Personals umfassend sichergestellt wird. Dem 
Vorschlag des Bezirkes Oberfranken folgend könnte dies wie folgt aussehen:  

Änderung des § 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 5 BPflV:  

Bisher:  

„5. die Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Anforderungen zur Ausstattung 
mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal,“  

Soll angepasst werden in: 

„5. die Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Mindestanforderungen zur Aus-
stattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal sowie 
das darüberhinausgehende für eine leitliniengerechte Behandlung erforderliche Ge-
samtpersonal,“ 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Andreas Winhart, Roland Magerl, Prof. Dr. Ingo Hahn 
u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/4958 

Stationäre und ambulante psychiatrische Versorgung in Bayern sicherstellen - 
Psychiatrie-Personalverordnung überprüfen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Andreas Winhart 
Mitberichterstatterin: Barbara Becker 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 23. Sitzung am 3. De-
zember 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Andreas Winhart, Roland Magerl, Prof. Dr. Ingo Hahn, 
Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Richard Graupner, Ferdinand Mang und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 18/4958, 18/6201 

Stationäre und ambulante psychiatrische Versorgung in Bayern sicherstellen – 
Psychiatrie-Personalverordnung überprüfen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 25 der Liste. Es ist dies der An-

trag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner und anderer 

(SPD) betreffend "Dramatischer Notstand der medizinischen Versorgung: Die Kinder-

stationen an Bayerns Krankenhäusern müssen gerettet werden! II" auf Drucksa-

che 18/4993, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden soll. Der 

Aufruf erfolgt zum Ende der heutigen Tagesordnung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Sehe ich 

keine. Stimmenthaltungen? – Das sind die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Damit 

übernimmt der Landtag die Voten.
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